
Deutsche und andere schulische Abschlüsse in der deutschen 
Auslandsschularbeit 

Dortmund, 18. September 2015 



Ich darf mich kurz vorstellen: 
 
 
Yvonne Büscher  
 
Stellvertretende Referatsleiterin 
 
Auslandsschulwesen, Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz 

 



Was erwartet Sie in den nächsten Minuten? 
 
- Übersicht deutscher Abschlüsse im Ausland 
- Voraussetzungen  
- Berechtigungen 
- Ziele / bildungspolitischer Hintergrund  
- Hochschulzugang 
- Ausblick 
 
 

 
 
 



Übersicht deutscher Abschlüsse im Ausland 

Abschlussverfahren Sekundarstufe I 

Abitur 

Fachhochschulreife 

 

Deutsches Sprachdiplom der KMK 

 

Andere Abschlüsse 



Voraussetzungen deutscher Abschlüsse 

Förderziel gem. Auslandsschulgesetz und Schulziel 

Pflicht-ADLK Abitur 8/4/3, Sek I 4, DSD +GIB 1, BBi 1 

Schulcurricula auf Basis der Kerncurricula bzw. 
innerdeutscher Lehrpläne sowie der 
Bildungsstandards der KMK 

Neue Prüfungsordnung DIA 

Regional oder zentral erstelle Prüfungsaufgaben  



„Berechtigungen“ 

Übergang an eine Schule in Deutschland                    
- ohne Auflagen bei KMK - Anerkennung der DAS 

Zugang zu Ausbildung oder Studium                            
- in Deutschland und weltweit 

Visum 



Ziele / bildungspolitischer Hintergrund  

Brücke zwischen Deutschland und dem Sitzland 

Vertiefte allgemeine Bildung und vielfältiges 
Fächerangebot 

Entwicklung der gesamten Persönlichkeit, 
Befähigung zu selbständigem Urteil und 
eigenständigem Handeln 

Staatliche Prüfung in der Verantwortung der 
Kultusministerkonferenz 

Qualitätssicherung und -entwicklung 



Hochschulzugang 

Anerkennung in Deutschland 

  - Bildungsinländer 

  - Bewertung nach Kriterien 

Anerkennung weltweit 

  - Abkommen, Konventionen 

  - Informationsaustausch, ENIC/NARIC... 

  - Äquivalenzbescheinigungen der ZAB 

Probleme? 



Ausblick 

Flexibilisierung des Hochschulzugangs 

  - individuelle Zugangsverfahren 

  - Bewertung nach learning outcome – EQR/NQR 

Zugang zu Hochschule und Arbeitsmarkt für Flüchtlinge 

  - Gasthörer, Stipendien, Deutschkurse 

  - Ausgleich fluchtbedingter Nachteile: Anerkennung 
indirekter Nachweise, Eignungsverfahren, 
Probestudium 

  - Bewertungen von Abschlüssen (Lissabon)  


